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ZEICHENER I LARUNG : 

A) für die Festsetzungen 
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GREHZE DES GELTUNGSBEREICHES IH DIESEM VERFAHREN 

STRASSEN BE GR ENZUNGSLI NIE 

ST ASSENVERKEH RS FLÄCHE 

BAUGREHZ E 

A4-GEMEINES WOHNGEBIET 

Z HL DER VOLLGESCHOSSE UHD DACHGESTALTUNGSVORSCHRIFTEN 
N WTZUNGSSCHA BLONE I+D 1 VOLLGESCHOSS U 1 DACHGESCHOSS ALS VOLLGESCHOSS 

BAU GEBIET ZAHL DER 
VOLLGESCHOSSE 

ALS HÖCHSTGRENZE .. 
UNTERGESCHOSSAUS~ MCX>LICH- UG KEI N VOLLGESCHOSS 

GRUND -
FL . CHENZAHL 

BAUWEISE 

GESCHOSS 
FLÄ CHENZAHL 

DACHFORM 

1.0 ·- 50 ° 

SATTELDACH 
TRAUFHÖHE j 
KNIES1tXK I 

4CP -r:::r:F' 
~ 3.75 m 
~ 0. '::0 m 

DACHGAUBEN Z ULÄSSIG, B :.2ß TRAUFLÄNGE 
I 

EtU 1 E _RDGESCHOSS u 1 UNTERGE SCHOSS ALS VOLLGESCH OSS J DACH tAUS BAU I 
MOGLICH - DACHGESCHOSS KEIN VOLLGESQ-iOSS 
ALS HÖQ--lSTGRENZE ~ ______ + ' 

~ 2 TRAUFHÖHE HANGSEITI 
2.75 :0.150 KNIESTOCK l

JO-r:"-OJ SATTELD CH \ 

D.t:>.CHGAU BEN SIND ZULÄSSIG 
r--------------L=~ 030--f-_ l AB 35° DACHNEIGUNG ) t 

I 

HA PTFIRSTRICHTUNG ZWINGEND 

FLÄCHEN FÜR ERDGESCHOSSIGE SATTELDACHGARAGEN UND DEREN NICHT EINZUFRIEDENDE 
ZUFAHRTEN IGRENZBEBAUUNG) 

l 

FLÄCHEN FÜR ERDGESCHOSSIGE SATTELDACHGARAGEN UHO DEREN NICHT EINZUFRIEOENOE 
ZUFAHRTEN IWOHNHAUSANBAUTEN) 

l .. 
ER~ALTUNGSWUROIGE HECKE 

GEBOT ZUR ANPFLANZUNG UNO ERHALTUNG VON LAUBBÄUMEN UND STRÄUCHERN 
BODENSTÄNDIGER ART 

FÜW- FREILEITUNG MIT SCHUTZSTREIFEN 

I 
VERBINDLICHE MASSANGABE DES STRASSENUUERSCHNITTS IN m 

SI~HTDREIECKE; INNERHALB VON SICHTDREIECKEN DÜRFEN AUF DEN BAUGRUNDSTÜC~_EN 
KfJINERLEI HOCHBAUTEN ERRICHTET UNO ANPFLANZUNGEN ALLER ART SOWIE ZAUNE, 
STAPH, .~AUFEN O.DER SONSTIGE GfGEHSTÄNOE ANGEBRACHT WERDEN, WENN SIE 
EINE GROSSERE HOHE ALS 1.00 m UBER DER FAHRBAHN ERREICHEN. 

NUTZUNGS- ODER GESTALTUNGSGRENZE 

PRIVATE GRUNDSTÜCKSZUFAHRTEN 

MÜLLTONNEN STELLPLATZ 

ÖFFENTLICHE PARKFLÄCHE 

SCHULE 

O ~FENE BAUWEISE MIT EINZELHÄU SERN UND DOPPELHÄUSERN 
I 

OFF EHE BAUWEISE 

KINDERSPIELPLATZ 

ERHALTUH GSWÜRDIGE BÄUME 

NEU ZU PFLA NZENDE BÄUME 

ÖFFENOLI CHE GRÜN FLÄCHE 

30°-42 ° 
::. 3 . 50 m 
~ 0. 42 m 

8) für die Hinweise .. 

VORSCHLAG FÜR OIE NEUEINTEILUNG DER GRUNDSTÜCKE 

VORSCHLAG FÜR DIE ANORDNUNG DER WOHNGEBÄUDE 1 

BEZEICHNUNG DER NEUBAUGRUNDSTÜCKE 

BESTEHENDE FLURSTU CKSNUMMERN 

BESTEHENDE GRUNDSTÜCKSGRENZEN 

~ BESTEHENDE VVOHNGEBÄUOE 

- BESTEHENDE NEBENGEBÄUDE 

--o--A-+- _ _ GEPLANTE ABWt\SSERLE ITUNG 
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BESTEHENDE ABWASSERLEITUNG 

VORHANDENE BÖSCHUNGEN 

ERDBEHÄLTER 

OFFENER GRABEN 

HÖHENSCHICHTLINIEN IN m ÜBER NN 

UMFORMERSTATION 

.. . 

C) weitere Festsetzungen 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG : 

DER GELTU NGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES IST ALL GEMEINES VVOHNGEBIET IM SINNE !IS § ~ DER BAU-
NUTZUNGSVERORDNUNG IMJNVO ) VON 1990 

2. MASS DER NUTZUNG : 

3. 

ALS HÖCH ST ZULÄSSIGES MASS DER BAULICHEN NUTZUNG VVIRO EINE GRUNDFLÄCHENZAHL GRZ = 0,4 UND 
EINE GESCHOSS FLÄCH.~NZAHL GFZ = 1, 0. FESTGESETZT, S~E I T SIQi NICHT. AUS DEN FESTSETZUNGEN ÜBER 
GESCHOSSZAHL UNO UBERBAUBAREN FLACHEN, SOWIE DEN GRUNOSTUCKSGROSSEN IM EINZELFALL GERINGERE 
'MRTE ERGEBEN. 

NEBENANLAGEN : 
UNTERGEORDNETE NEBENANLAGEN UNO EINRICHTUNGEN IM SlNNE DES § 14 DER BAUNVO SIND UNZULÄSSIG. 
SIE KÖNNEN JEDOCH AUSNAHMSVVEISE ZUGELASSEN WERO~N , WENN SIE .. 
u) DEM NUTZUNGSZWECK DER IM ALLGEMEINEN WOHNGEBET GELEGE NEN GRUND STUCKE ODER DEM BAUGEBIET 

SELBST DIENEN UNO DESSEN EIGENART HICHT WIDERSPRECHEN UNO 
b) ZU SAMMENHÄNGEND MIT GARAGE INNERHALB DER BAUGRENZEN ERRICHTET WERDEN UND DER UNTER-

BRINGUNG WH HAUS- Utll GARTENGERÄTEN, FAHRRÄDERN, BRENNSTOFFEN, HANDWAGEN 0. A. GEGENSTÄNDEN 
DIENEN. 

GARAGEN: 
GARAG.EN UNO STELLPLÄTZE DÜRFEN NUR IM RAHMEN .OER NOTWENDIGEN NUTZUNG ERRICHTET WERDEN. 
SIE DURFEH NUR INNERHALB DER FESTGESETZTEN FLACHEN ANGELEGT WERDEN. VOR GARAGEN, STELL-
PLÄTZEN Utll GARAGENZUFAHRTEN IST EIN STAURAUM VON 5.00 m, GEREC HNET AB GRUNOSTÜCKS-
VOROERGRENZE , ZU ER RICHTEN, DER DURCH TÜREN, TORE !llER SONSTIGE ABSPERRVORRICHTUNGEN 
NICHT ABGESCHLO~SEN W.~ROEN DARF. BEl ERRICHTUNG VON GA RAGEN AN DER GRUNOSTÜCKSGREHZE, 
SOWEIT DIESE FL ACHEN USERBAUBAR SIND , IST DIE STELLUNG UNO GESTALTUNG IM EIHVER -
NEHMEN MIT DEM NACH BARN ABZUGLEICHE N. 

5. BAlllESTALT UHG : 
5.1 ZULÄSSIG SIND HUR SATTELDÄCHER MIT EI NER DACHNEIGUNG BEl I· D VON 40°- 50° , BEl E•U VON 

30°-42°. OIE TRAUFHÖHEN DÜR FE N BE l I • D 3.75 m, BEl E•U HAHGSEITIG 3.50m, OIE SOCKELHÖHEN AB 
OK - GELÄNDE BIS OK -ERDGESCHOSSFUSSBOOEN BEl E·U 0.30m UND 1· 0 O.SOm NICHT ÜBER -
SCHREITEN. HEBENFIRSTE MÖGLICH . 


